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Herne, den 20. Mal L969/8.

B e g r ü n d u n g

zu dem Entnrrf des Bebauungsplanes Herne Nr. 64

Geltungsberelch

Der Bebauungsplanbereleh liegt lnnerhalb der im Zusarnmenhang bebauten
Ortsehaft der Stadt l{erne und ln dem süd11chen Stadtgeblet. Er wlr.d
dureh dle Südwestselte der Wiescherstraße, dle Nordwestseite der Straße
Hölkeskamprlng, dle Stiövestselte der Straße Koppenbergs-Hof und dle
Nordwestseite der Düngelstraße begrenzt.
Der räumllche Geltungsberelch lst durch elnen grauen Rasterstrelfen ge-
kennzelchnet.

Dle Stadtverordnetenversamlung der Stadt Herne hat mlt Beschlu8 vom
19. i4a1 1969 ftir den vorbzelehneten Planberelch dle Aufstellung elnes
Bebauungsplanes nach den Vorschriften des Bundesbaugesetzes (BBauC)
vom 2) . 6. tfu (eCef . f S . )4I) , der dle Art und das lvtaß der baullchen
ltutzung, dle überbaubar"en Grundstüeksf1ächen und die örtlichen Verkehrs-
flächen festsetzb,, unter gleichzeitiger Auftrebung der gemäß $ 1?7 Abs. l
BBauG übergelelteten Bebauungspläne (Fluchtlini.enpläne) aer Stadt Herne
vom Jl . 7 . InO und der verlähgerten Dilngelstraße vom 27 . 4.- rye6, sowelt
deren Festsetzungen den künftlgen Festsetzungen des Bebauungsplanes Herne
Nr. 5lt entgegenstehen, beschlossen.

$ f egauC verpfllchtet dle Gerneinde, ihre Bauleitplanung auch nach den
sozlalen Eedijrfnlssen der Bevölkerung ausizurichten, durch sie dle städte-
baullche Entwlcklung zu ordnen und die sonstige ltrutzung von Grundstücken
vorzuberelten und zu leiten. Dlesem Zweck dlent die Aufstellung des Be-
bauungsplanes Herne Nr. 6ll.

Allgernelnes

Der Berelch des Bebauungsplanes umfaßt elne Fläche von ca. V.4OO qm. Nach der
iußer l(raft getzetenen Pollzelverordnung ijber die Abstufung und Regelung
der Bebauung 1n Stadtbezirk jlerne (Baustufenordnung) war dieser Berelch
als eln relnea Wobngebiet mlt J-geschosslger, offener Bauwej.se ausgerlesen.
Der Entwurf des Baugeblet,splanes, der an dle Stelle der ehemallgen Bau-
stufenordnung treten soll, sleht die Auswelsung des Plangebiets als e1n
Sondergeblet und als eln allgemelnes Wohngeblet mit J-geschossigerr offener
Bauweise vor.
In dem Entwurf des Flächennutzungsplanes lst d1e Auswelsung des Planbe-
relches als eln Wohngeblet vorgesehen, wobel ein Tell der Zweckbestlnmung
Altershelm unterllegt. Da der F1ächenrmtzungsplan Jedoch vorausslchtllch
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bis zu dem rnkrafttreten dleses Bebauungsplanes noch nicht genehrnlSt te{llb

wird, w|J:rd. f&zt* gemäß $ B Abs. 2 BBauG vor der Genehmiggr8 des

F}ächennr:tzungsplanes aufgestellt. Dle Festsetzungen des Eebauungsplanes

entsprechen außerdem den Zlelen der Landesplanung, bekanntgegeben durch

den Siedlurrgsverband Ruhrkohlenbezlrk gemäß $ fB f-anaesplanungsgesetz'

die den vorgerlannten Planbereich als eln Wohnsledlungsrarlm bestlmt '

Für dle den planbepelch begrenzenden Wlescherstraße und Dtingelstra8e

bestehen gemäB $ 17f Abs. J EEauC übergeleltete Bebauungspläne (Flucht-

inienpläie). Olese sollen, soweit deren Festsetzungerr den Kinftigen

Festsetzungen des Bebauun;splanes Herr:e Nr. 64 entrgegenstehen, aufge-

hoben werden.

rn dem Entwurf des Bebauungsplanes ist eine größere Gemein'oedarfsfläche

mlt cler Zweckoestlmmung "Aitenireim'r mlt einer B-geschossi6en Bauweise'

und das zur Wlescherstraße/Hölkestamprtng orlentierte Gebiet als eln all--

gemetnes Wohngeblet 'o1t 6-geschossiger Bauwelse ausgewiesen, Da hier'eine

zwingende Bauwelse nlcht vorgesehen ist, lst gemäß $ 24 Abs' 1 der Bau-

nutzungsverordnung (BauN\O) vom26. 1f.  1968 (BCBI. I  S. L217) ln den

ausgewlesenen überbaubaren FlächerL die Errichtung von Hausgruppen auch

von mehr als 50 m Lidnge zulässig. Die Geschoßzahlen sind nlcht zwlngend

festgesetzt; s1e gelten daher als Höchstgrer-ze. Die Art der baulichen

Ausnutzung lst durch dle Festsetzung der jeweiligen Baugre:zen bestJ'rrnt'

Die baullche Ausnutzbarkelt selbst ist nur 1n Rahmen d'er gemäß $ 17

BaulWO bestlmmten Aus:..utzungszlffern r hler durch die Grr:nd- und Geschoß-

fIächenzahlen festgesetzt,  mögl lch. Eine Dachform ist  nicht zwtngend vor-

geschrieber.  Dle erforderl lchen Garagen - und EirLstel lpLälze sind nlcht

gesoi,dert  ausgewi.esen. Soweit  erforderl lch, sol len diese in den überbau-

baren Grundstücksf1ächen selbst untergebracht werden'

Die Entwässenlng des Planbereiches erfolgt über dle vorhar:'dene l(ana1lsatlon

in den ausgebauien Straßen, di.e den Bereich begrenzen. Eine Anblndung an

das öffentliche Yerkehrsnetz ist gewi*rrleistet'

wä].rend dle seelsorgerische Eetreuur:g der Jetzigen und künftlgen Bewohner

rrrrnoh rt le lelcht errelchbaren evgl .  und kath. Kirchengemeinden in der
u g  v r l  s 4 v

Wiescherstraße und Altenhöferrer itrage gewäfrrleistet i.st, ist dle schullsche

Eetreuung durch dLe ebe'rfalls lelcht eryelchbaren Grund- und Hauptscllüen ' -

in der Düngelstraße und der straße Hölkeskamprtng slcher gestell '"

J. l"laßnahmen zur Ordnung des Grurd urld Bodens

Zur Durchfi.ürrung des BebauungspJ.anes werden besondere bodenordnende lrbß-

nahmen voraussichtlich rricha erforderlich' Orundstücksf1ächen' dle für

öffentliche Zwecke vorgesren sind, sollerr in das äigentura der stadt Herne

übergehen. Bei fnanspruchnahme dleser F}ächen findet das Enteignungsver-

fahren nach deri  $$ 85 f f  .  BBauC statt .  Sol l ten ut: ter Ums'tänden Grenzre-

gelungen erforderllch werder., so findet hlerfür das Verfahren nach $ BO

ff. BBaUO Anwendung.
Diese Verfahren werden JeCoch nur dann durchrgefi..ihrt' welln di-e geplanten

Maßnahmen nlcht oder nicht rechfzeitlg oder nicht zu tragbaren BedLngungen

im ldege freler Verelnbarunge;. durchgefi.trt- werden köi:nen ' Unter dem Plan-

bereich geht der Bergbau um. Gemäß 6 9 nU". J BtsauG wird deshalb ln den Be-

bauungsplanentwurf daraui hitlSewiesen.
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4.  E : tschäd lgung

Etwalge Entschädlgungsansprüche werden nach S$ 40 ff. BBauC geregelt'

l .  Kos ten

Für dle in dem Bebauungsplan Herne Nr. 64 vorgesehenen städtebaulichen

Maßnahmen werden der€tadt Herne voratrsslchtllch für den Str-aßenausbau'

I{analisation und Grrrnd,erwerb die überschlägig errnltteLten antelllgen

Kosten ln H'ohe von DM lo.8oo,- entstehen-

Der Oberstad'" dir elrLor
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Der Ent',,rurf des Bebauungsplanes Herne Nr. 64, bestehend aus dem Hauptblatt,
der Begründung, der übergel-elteten Bebauungspläne (Fluchtl-inienpläne) der
Stadt Herne vom J1.7.19O0 und der ver längerten Düngelstraße vom 27.4.1926/
ha t  gemdß S a  nus .  6  Bunaesbaugesetz  , rom 21.5 .1960 (BGBI .  i  S .  ]41)  au f  d ie
Dauer  e lnes  Monats  in  der  Ze j . t  vom 16.5 . f969 b is  L6 .7 .1 !6 !  e insch l ieß l i ch  zu

Jedermarurs Einsicht öffentlich ausgehangen.

Herne,  den i7 .  Ju I i  1 !69 Der Oberstadtdirel,tor :
I . V .

Ä
t^ 

'J t  - F 2  -  t 2 s -  / .  a / / . ! r n (  € * l

I  |  |  t  |  - r
I  ^ a ^  ^  . r .  i .' L - ' l l " ! - \ j . . . , Q J :  

e r . v r Ruhr

I
A',-/ I ,t -
lx L t*'\. ,tf. '[
(äJ""..1" \- \--\

Stadtbaurat

I
L:ll 7,

ffi
tl ,?^NM, '\ )k


